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§ 1 Unbeschränkte Steuerpflicht 

(1) Unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind die folgenden 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 
die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben: 

1. Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäische Gesellschaf-
ten, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Ak-
tien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung) einschließlich 
optierender Gesellschaften im Sinne des § 1a; 

2. Genossenschaften einschließlich der Europäischen Genossen-
schaften; 

3. Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit; 

4. sonstige juristische Personen des privaten Rechts; 

5. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, nicht rechtsfähige Anstal-
ten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten 
Rechts; 

6. Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts. 

(2) Die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich auf 
sämtliche Einkünfte. 

(3) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bun-
desrepublik Deutschland zustehende Anteil 

1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort 

a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen 
der Gewässer über dem Meeresboden, des Meeresbodens 
und seines Untergrunds erforscht, ausgebeutet, erhalten 
oder bewirtschaftet werden, 

b) andere Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung oder 
Ausbeutung der ausschließlichen Wirtschaftszone ausge-
übt werden, wie beispielsweise die Energieerzeugung aus 
Wasser, Strömung und Wind oder 

c) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen 
und Bauwerke für die in den Buchstaben a und b genannten 
Zwecke errichtet oder genutzt werden, und 

2. am Festlandsockel, soweit dort 

a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet 
werden; natürliche Ressourcen in diesem Sinne sind die mi-
neralischen und sonstigen nicht lebenden Ressourcen des 
Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den 
sesshaften Arten gehörenden Lebewesen, die im nutzbaren 
Stadium entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeres-
boden verbleiben oder sich nur in ständigem körperlichen 
Kontakt mit dem Meeresboden oder seinem Untergrund 
fortbewegen können; oder 

b) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen 
und Bauwerke für die in Buchstabe a genannten Zwecke er-
richtet oder genutzt werden. 

§ 2 Beschränkte Steuerpflicht 

Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind  

1. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmas-
sen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland 
haben, mit ihren inländischen Einkünften; 

2. sonstige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, mit 
den inländischen Einkünften, die dem Steuerabzug vollständig 
oder teilweise unterliegen; inländische Einkünfte sind auch 

a) die Entgelte, die den sonstigen Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen dafür gewährt wer-
den, dass sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland einem anderen überlassen 
und der andere, dem die Anteile zuzurechnen sind, diese 
Anteile oder gleichartige Anteile zurückzugeben hat, 

b) die Entgelte, die den sonstigen Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen im Rahmen eines 
Wertpapierpensionsgeschäfts im Sinne des § 340b Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs gewährt werden, soweit Gegen-
stand des Wertpapierpensionsgeschäfts Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
sind, und 

c) die in § 8b Abs. 10 Satz 2 genannten Einnahmen oder Be-
züge, die den sonstigen Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen als Entgelt für die Überlas-
sung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder 
Geschäftsleitung im Inland gewährt gelten. 

... 

§ 4 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts 

(1) Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 sind vorbehaltlich des 
Absatzes 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftli-
chen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- 
und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbe-
tätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die 
Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. 

(2) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch unbeschränkt steuer-
pflichtig, wenn er selbst eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist. 

(3) Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören auch Betriebe, die 
der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder 
Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. 

(4) Als Betrieb gewerblicher Art gilt die Verpachtung eines solchen 
Betriebs. 

(5) Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die 
überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Ho-
heitsbetriebe). Für die Annahme eines Hoheitsbetriebs reichen 
Zwangs- oder Monopolrechte nicht aus. 

(6) Ein Betrieb gewerblicher Art kann mit einem oder mehreren an-
deren Betrieben gewerblicher Art zusammengefasst werden, 
wenn 

1. sie gleichartig sind, 

2. zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Ver-
hältnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirt-
schaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder 

3. Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Absatzes 3 vorliegen. 

Ein Betrieb gewerblicher Art kann nicht mit einem Hoheitsbetrieb 
zusammengefasst werden. 

... 

§ 7 Grundlagen der Besteuerung 

(1) Die Körperschaftsteuer bemisst sich nach dem zu versteuern-
den Einkommen.  

(2) Zu versteuerndes Einkommen ist das Einkommen im Sinne des 
§ 8 Abs. 1, vermindert um die Freibeträge der §§ 24 und 25.  

(3) Die Körperschaftsteuer ist eine Jahressteuer. Die Grundlagen 
für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. 
Besteht die unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht nicht 
während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die Stelle des Ka-
lenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen Steuerpflicht.  

(4) Bei Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind, Bücher nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen, ist der Gewinn 
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nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln, für das sie regelmäßig Ab-
schlüsse machen. Weicht bei diesen Steuerpflichtigen das Wirt-
schaftsjahr, für das sie regelmäßig Abschlüsse machen, vom Ka-
lenderjahr ab, so gilt der Gewinn aus Gewerbebetrieb als in dem 
Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Die Um-
stellung des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr abwei-
chenden Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im Einver-
nehmen mit dem Finanzamt vorgenommen wird. 

§ 8 Ermittlung des Einkommens 

(1) Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln 
ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Einkommensteuerge-
setzes und dieses Gesetzes. Bei Betrieben gewerblicher Art im 
Sinne des 4 sind die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteili-
gung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht erforderlich. 
Bei den inländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten be-
trägt das Einkommen aus dem Geschäft der Veranstaltung von 
Werbesendungen 16 Prozent der Entgelte (§ 10 Abs. 1 des Um-
satzsteuergesetzes) aus Werbesendungen. 

(2) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3 sind alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu 
behandeln. 

(3) Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob 
das Einkommen verteilt wird. Auch verdeckte Gewinnausschüttun-
gen sowie Ausschüttungen jeder Art auf Genussrechte, mit denen 
das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös 
der Kapitalgesellschaft verbunden ist, mindern das Einkommen 
nicht. Verdeckte Einlagen erhöhen das Einkommen nicht. Das Ein-
kommen erhöht sich, soweit eine verdeckte Einlage das Einkom-
men des Gesellschafters gemindert hat. Satz 4 gilt auch für eine 
verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten Gewinnausschüttung 
einer dem Gesellschafter nahe stehenden Person beruht und bei 
der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, 
es sei denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat bei der leis-
tenden Körperschaft das Einkommen nicht gemindert. In den Fäl-
len des Satzes 5 erhöht die verdeckte Einlage nicht die Anschaf-
fungskosten der Beteiligung. 

(4) - aufgehoben - 

(5) Bei Körperschaften und Personenvereinigungen bleiben für die 
Ermittlung des Einkommens Beiträge, die auf Grund der Satzung 
von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder er-
hoben werden, außer Ansatz. 

(6) Besteht das Einkommen nur aus Einkünften, von denen ledig-
lich ein Steuerabzug vorzunehmen ist, so ist ein Abzug von Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten nicht zulässig. 

(7) Die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 sind 

1. bei Betrieben gewerblicher Art im Sinne des Für jede sich hier-
nach ergebende Sparte ist der § 4 nicht bereits deshalb zu zie-
hen, weil sie ein Dauerverlustgeschäft ausüben; 

2. bei Kapitalgesellschaften nicht bereits deshalb zu ziehen, weil 
sie ein Dauerverlustgeschäft ausüben. Satz 1 gilt nur bei Kapi-
talgesellschaften, bei denen die Mehrheit der Stimmrechte un-
mittelbar oder mittelbar auf juristische Personen des öffentli-
chen Rechts entfällt und nachweislich ausschließlich diese Ge-
sellschafter die Verluste aus Dauerverlustgeschäften tragen. 

Ein Dauerverlustgeschäft liegt vor, soweit aus verkehrs-, umwelt-, 
sozial-, kultur-, bildungs- oder gesundheitspolitischen Gründen 
eine wirtschaftliche Betätigung ohne kostendeckendes Entgelt un-
terhalten wird oder in den Fällen von Satz 1 Nr. 2 das Geschäft 
Ausfluss einer Tätigkeit ist, die bei juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts zu einem Hoheitsbetrieb gehört. 

(8) Werden Betriebe gewerblicher Art zusammengefasst, ist 5 10d 
des Einkommensteuergesetzes auf den Betrieb gewerblicher Art 
anzuwenden, der sich durch die Zusammenfassung ergibt. Nicht 
ausgeglichene negative Einkünfte der einzelnen Betriebe gewerb-
licher Art aus der Zeit vor der Zusammenfassung können nicht 
beim zusammengefassten Betrieb gewerblicher Art abgezogen 
werden. Ein Rücktrag von Verlusten des zusammengefassten Be-
triebs gewerblicher Art auf die einzelnen Betriebe gewerblicher Art 
vor Zusammenfassung ist unzulässig. Ein bei einem Betrieb ge-
werblicher Art vor der Zusammenfassung festgestellter Verlustvor-
trag kann nach Maßgabe des § 10d des Einkommensteuergeset-
zes vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden, den die-
ser Betrieb gewerblicher Art nach Beendigung der Zusammenfas-
sung erzielt. Die Einschränkungen der Sätze 2 bis 4 gelten nicht, 

wenn gleichartige Betriebe gewerblicher Art zusammengefasst 
oder getrennt werden. Kommt es bei einem Betrieb gewerblicher 
Art, der sich durch eine Zusammenfassung ergeben hat, innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Zusammenfassung zur 
Anwendung des § 3a des Einkommensteuergesetzes, ist § 3a Ab-
satz 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes entsprechend auf 
die in Satz 4 genannten Verlustvorträge anzuwenden. 

(9) Wenn für Kapitalgesellschaften Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 zur An-
wendung kommt, sind die einzelnen Tätigkeiten der Gesellschaft 
nach folgender Maßgabe Sparten zuzuordnen: 

1. Tätigkeiten, die als Dauerverlustgeschäfte Ausfluss einer Tä-
tigkeit sind, die bei juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts zu einem Hoheitsbetrieb gehören, sind jeweils geson-
derten Sparten zuzuordnen; 

2. Tätigkeiten, die nach 4 Abs. 6 Satz 1 zusammenfassbar sind 
oder aus den übrigen, nicht in Nummer 1 bezeichneten Dauer-
verlustgeschäften stammen, sind jeweils gesonderten Sparten 
zuzuordnen, wobei zusammenfassbare Tätigkeiten jeweils 
eine einheitliche Sparte bilden; 

3. alle übrigen Tätigkeiten sind einer einheitlichen Sparte zuzu-
ordnen. 

Für jede sich hiernach ergebende Sparte ist der Gesamtbetrag der 
Einkünfte getrennt zu ermitteln. Die Aufnahme einer weiteren, 
nicht gleichartigen Tätigkeit führt zu einer neuen, gesonderten 
Sparte; Entsprechendes gilt für die Aufgabe einer solchen Tätig-
keit. Ein negativer Gesamtbetrag der Einkünfte einer Sparte darf 
nicht mit einem positiven Gesamtbetrag der Einkünfte einer ande-
ren Sparte ausgeglichen oder nach Maßgabe des § 10d des Ein-
kommensteuergesetzes abgezogen werden. Er mindert jedoch 
nach Maßgabe des § 10d des Einkommensteuergesetzes die po-
sitiven Gesamtbeträge der Einkünfte, die sich in dem unmittelbar 
vorangegangenen und in den folgenden Veranlagungs-Zeiträu-
men für dieselbe Sparte ergeben. Liegen die Voraussetzungen 
des Absatzes 7 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 ab einem Zeitpunkt innerhalb 
eines Veranlagungszeitraums nicht mehr vor, sind die Sätze 1 bis 
5 ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anzuwenden; hiernach nicht 
ausgeglichene oder abgezogene negative Beträge sowie verblei-
bende Verlustvorträge aus den Sparten, in denen Dauerverlusttä-
tigkeiten ausgeübt werden, entfallen. Liegen die Voraussetzungen 
des Absatzes 7 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt innerhalb eines Veranlagungszeitraums vor, sind die Sätze 
1 bis 5 ab diesem Zeitpunkt anzuwenden; ein bis zum Eintritt der 
Voraussetzungen entstandener Verlust kann nach Maßgabe des 
10d des Einkommensteuergesetzes abgezogen werden; ein da-
nach verbleibender Verlust ist der Sparte zuzuordnen, in denen 
keine Dauerverlustgeschäfte ausgeübt werden. Der am Schluss 
eines Veranlagungszeitraums verbleibende negative Gesamtbe-
trag der Einkünfte einer Sparte ist gesondert festzustellen; § 10d 
Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. Die §§ 
3a und 3c Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes sind entspre-
chend anzuwenden; § 3a Absatz 2 des Einkommensteuergeset-
zes ist für die Kapitalgesellschaft anzuwenden. 

(10) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist § 2 Absatz 5b des 
Einkommensteuergesetzes nicht anzuwenden. 32d Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 und Satz 3 bis 6 des Einkommen-
steuergesetzes ist entsprechend anzuwenden; in diesen Fällen ist 
§ 20 Abs. 6 und 9 des Einkommensteuergesetzes nicht anzuwen-
den. 

§ 9 Abziehbare Aufwendungen 

(1) Abziehbare Aufwendungen sind auch: 

1. bei Kommanditgesellschaften auf Aktien und bei vergleichba-
ren Kapitalgesellschaften der Teil des Gewinns, der an persön-
lich haftende Gesellschafter auf ihre nicht auf das Grundkapital 
gemachten Einlagen oder als Vergütung (Tantieme) für die Ge-
schäftsführung verteilt wird; 

2. vorbehaltlich des § 8 Absatz 3 Zuwendungen (Spenden und 
Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 
im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung bis zur Höhe 
von insgesamt 

a) 20 Prozent des Einkommens oder 

b) Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Ka-
lenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter. 

 Voraussetzung für den Abzug ist, dass diese Zuwendungen 

a) an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an 
eine öffentliche Dienststelle, die in einem Mitgliedstaat der 
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Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf 
den das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, oder 

b) an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 steuerbefreite Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder 

c) an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) Anwendung findet, und die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 9 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nummer 2 zweiter 
Halbsatz steuerbefreit wäre, wenn sie inländische Einkünfte 
erzielen würde, 

geleistet werden (Zuwendungsempfänger). Für nicht im Inland an-
sässige Zuwendungsempfänger nach Satz 2 ist weitere Voraus-
setzung, dass durch diese Staaten Amtshilfe und Unterstützung 
bei der Beitreibung geleistet werden. Amtshilfe ist der Aus-
kunftsaustausch im Sinne oder entsprechend der Amtshilferichtli-
nie gemäß § 2 Absatz 2 des EU-Amtshilfegesetzes. Beitreibung ist 
die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderun-
gen im Sinne oder entsprechend der Beitreibungsrichtlinie ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durch-
führungsbestimmungen in den für den jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden Nach-
folgerechtsaktes. Werden die steuerbegünstigten Zwecke des Zu-
wendungsempfängers im Sinne von Satz 2 Buchstabe a nur im 
Ausland verwirklicht, ist für die Abziehbarkeit der Zuwendungen 
Voraussetzung, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben, gefördert werden oder dass die Tätigkeit dieses 
Zuwendungsempfängers neben der Verwirklichung der steuerbe-
günstigten Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland beitragen kann. Abziehbar sind auch Mitgliedsbei-
träge an Körperschaften, die Kunst und Kultur gemäß § 52 Absatz 
2 Nummer 5 der Abgabenordnung fördern, soweit es sich nicht um 
Mitgliedsbeiträge nach Satz 8 Nummer 2 handelt, auch wenn den 
Mitgliedern Vergünstigungen gewährt werden. Nicht abziehbar 
sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die 

1. den Sport (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 21 der Abgabenord-
nung), 

2. die kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestal-
tung dienen, 

3. die die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22 der Abgabenordnung), 

4. die Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 der 
Abgabenordnung 

fördern oder 

5. deren Zweck nach § 52 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung 
für gemeinnützig erklärt worden ist, weil deren Zweck die All-
gemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
entsprechend einem Zweck nach den Nummern 1 bis 4 fördert. 

Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1 
überschreiten, sind im Rahmen der Höchstbeträge in den folgen-
den Veranlagungszeiträumen abzuziehen. § 10d Abs. 4 des Ein-
kommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

(2) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gilt das Einkommen 
vor Abzug der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Zuwendungen und 
vor dem Verlustabzug nach § 10d des Einkommensteuergesetzes. 
Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwen-
dung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen und 
Leistungen. Der Wert der Zuwendung ist nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 1 und 4 des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. 
Aufwendungen zugunsten einer Körperschaft, die zum Empfang 
steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, sind nur ab-
ziehbar, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen 
durch Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die Erstattung ver-
zichtet worden ist. Der Anspruch darf nicht unter der Bedingung 
des Verzichts eingeräumt worden sein. 

(3) Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung 
über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn, dass 
er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben 
erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung be-
kannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Wer 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung aus-

stellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Be-
stätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet 
werden (Veranlasserhaftung), haftet für die entgangene Steuer; 
diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten Betrags anzusetzen. 
In den Fällen der Veranlasserhaftung ist vorrangig der Zuwen-
dungsempfänger in Anspruch zu nehmen; die natürlichen Perso-
nen, die in diesen Fällen für den Zuwendungsempfänger handeln, 
sind nur in Anspruch zu nehmen, wenn die entgangene Steuer 
nicht nach § 47 der Abgabenordnung erloschen ist und Vollstre-
ckungsmaßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger nicht er-
folgreich sind; § 10b Absatz 4 Satz 5 des Einkommensteuergeset-
zes gilt entsprechend. 

… 

§ 15 Ermittlung des Einkommens bei Organschaft 

Bei der Ermittlung des Einkommens bei Organschaft gilt abwei-
chend von den allgemeinen Vorschriften Folgendes: 

1. Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des Einkommensteuer-
gesetzes ist bei der Organgesellschaft nicht zulässig. Satz 1 
steht einer Anwendung von § 3a des Einkommensteuergeset-
zes nicht entgegen. Der für § 3c Absatz 4 Satz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes maßgebende Betrag ist der sich nach An-
wendung von Nummer 1a ergebende verminderte Sanierungs-
ertrag. 

1a. Auf einen sich nach § 3a Absatz 3 Satz 4 des Einkommensteu-
ergesetzes ergebenden verbleibenden Sanierungsertrag einer 
Organgesellschaft ist § 3a Absatz 3 Satz 2, 3 und 5 des Ein-
kommensteuergesetzes beim Organträger anzuwenden. Wird 
der Gewinn des Organträgers gesondert und einheitlich festge-
stellt, gilt § 3a Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes ent-
sprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Voraus-
setzungen des § 14 Absatz 1 im Sanierungsjahr nicht vorliegen 
und das Einkommen der Organgesellschaft in einem innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor dem Sanierungsjahr liegenden Ver-
anlagungszeitraum dem Organträger gemäß § 14 Absatz 1 
Satz 1 zugerechnet worden ist. 

2. § 8b Absatz 1 bis 6 dieses Gesetzes sowie § 4 Absatz 6 und § 
12 Absatz 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes sind bei 
der Organgesellschaft nicht anzuwenden. Sind in dem dem Or-
ganträger zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder 
Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Absatz 1 bis 3 dieses 
Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende 
Ausgaben im Sinne des § 3c Absatz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes, ein Übernahmeverlust im Sinne des § 4 Absatz 6 des 
Umwandlungssteuergesetzes oder ein Gewinn oder Verlust im 
Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergeset-
zes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, § 4 Absatz 6 und § 
12 Absatz 2 des Umwandlungssteuergesetzes sowie § 3 Num-
mer 40 und § 3c Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes bei 
der Ermittlung des Einkommens des Organträgers anzuwen-
den; in den Fällen des § 12 Absatz 2 Satz 2 des Umwandlungs-
steuergesetzes sind neben § 8b dieses Gesetzes auch § 3 
Nummer 40 und § 3c Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes 
entsprechend anzuwenden. Satz 2 gilt nicht, soweit bei der Or-
gangesellschaft § 8b Abs. 7, 8 oder 10 anzuwenden ist. Für die 
Anwendung der Beteiligungsgrenze im Sinne des § 8b Absatz 
4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. März 
2013 (BGBl. I S. 561) werden Beteiligungen der Organgesell-
schaft und Beteiligungen des Organträgers getrennt betrachtet. 

2a. § 20 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 bis 4a, die §§ 21, 30 
Absatz 2, die §§ 42 und 43 Absatz 3, § 44 sowie 49 Absatz 1 
des Investmentsteuergesetzes sind bei der Organgesellschaft 
nicht anzuwenden. Sind in dem dem Organträger zugerechne-
ten Einkommen Erträge im Sinne des § 16 oder § 34 des In-
vestmentsteuergesetzes oder mit solchen Erträgen zusam-
menhängende Betriebsvermögensminderungen, Betriebsaus-
gaben oder Veräußerungskosten im Sinne des § 21 oder des 
§ 44 des Investmentsteuergesetzes enthalten, sind die §§ 20, 
21, 30 Absatz 2, die §§ 42, 43 Absatz 3, § 44 sowie § 49 Ab-
satz 1 des Investmentsteuergesetzes bei der Ermittlung des 
Einkommens des Organträgers anzuwenden. Für Zwecke des 
Satzes 2 gilt der Organträger als Anleger im Sinne des § 2 Ab-
satz 10 des Investmentsteuergesetzes. Die bloße Begründung 
oder Beendigung einer Organschaft nach § 14 Absatz 1 Satz 1 
führt nicht zu einer Veräußerung nach § 22 Absatz 1 des In-
vestmentsteuergesetzes. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit 
die Organgesellschaft die Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 
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Satz 4 oder Satz 5 oder des § 30 Absatz 3 des Investmentsteu-
ergesetzes erfüllt. Für die Anwendung der Beteiligungsgrenze 
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Investmentsteuer-
gesetzes werden Beteiligungen der Organgesellschaft und Be-
teiligungen des Organträgers getrennt betrachtet. 

3. § 4h des Einkommensteuergesetzes ist bei der Organgesell-
schaft nicht anzuwenden. Organträger und Organgesellschaf-
ten gelten als ein Betrieb im Sinne des § 4h des Einkommen-
steuergesetzes. Sind in dem dem Organträger zugerechneten 
Einkommen der Organgesellschaften Zinsaufwendungen und 
Zinserträge im Sinne des § 4h Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes enthalten, sind diese bei Anwendung des § 4h Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes beim Organträger einzubezie-
hen. 

4. § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 ist bei der Organgesellschaft auf 
Dauerverlustgeschäfte im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 nicht 
anzuwenden. Sind in dem dem Organträger zugerechneten 
Einkommen Verluste aus Dauerverlustgeschäften im Sinne des 
§ 8 Abs. 7 Satz 2 enthalten, ist § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 bei 
der Ermittlung des Einkommens des Organträgers anzuwen-
den. 

5. § 8 Abs. 9 ist bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden. 
Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen Ein-
kommen einer Kapitalgesellschaft enthalten, auf die § 8 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 2 anzuwenden ist, ist § 8 Abs. 9 bei der Ermittlung 
des Einkommens des Organträgers anzuwenden. 

Nummer 2 gilt entsprechend für Gewinnanteile aus der Beteiligung 
an einer ausländischen Gesellschaft, die nach den Vorschriften ei-
nes Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der 
Besteuerung auszunehmen sind. 

Bei Anwendung des Satzes 2 finden § 16 Absatz 4 sowie § 43 
Absatz 1 Satz 3 des Investmentsteuergesetzes beim Organträger 
Anwendung. Für Zwecke des Satzes 3 gilt der Organträger als An-
leger im Sinne des § 2 Absatz 10 des Investmentsteuergesetzes. 

... 

§ 23 Steuersatz 

(1) Die Körperschaftsteuer beträgt für 

1. Veranlagungszeiträume bis 2027 15 Prozent, 

2. den Veranlagungszeitraum 2028 14 Prozent, 

3. den Veranlagungszeitraum 2029 13 Prozent, 

4. den Veranlagungszeitraum 2030 12 Prozent, 

5. den Veranlagungszeitraum 2031 11 Prozent und 

6. Veranlagungszeiträume ab 2032 10 Prozent 

des zu versteuernden Einkommens. 

(2) Wird die Einkommensteuer auf Grund der Ermächtigung des § 
51 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes herabgesetzt oder er-
höht, so ermäßigt oder erhöht sich die Körperschaftsteuer entspre-
chend. 

§ 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften 

Vom Einkommen der unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen ist ein Frei-
betrag von 5 000 Euro, höchstens jedoch in Höhe des Einkom-
mens, abzuziehen. Satz 1 gilt nicht 

1. für Körperschaften und Personenvereinigungen, deren Leistun-
gen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes gehören, 

2. für Vereine im Sinne des § 25, 

3. für Investmentfonds im Sinne des § 1 des Investmentsteuerge-
setzes und Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 26 des In-
vestmentsteuergesetzes, deren Leistungen bei den Empfän-
gern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 
3 oder 3a des Einkommensteuergesetzes gehören. 

... 

§ 25 Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten sowie Vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben 

(1) Vom Einkommen der steuerpflichtigen Genossenschaften so-
wie der steuerpflichtigen Vereine, deren Tätigkeit sich auf den Be-
trieb der Land- und Forstwirtschaft beschränkt, ist ein Freibetrag 

 
1
 ab 1.1.2025 wurden die Wörter „§ 51a des Bewertungsgesetzes“ durch die Wörter „§ 

13b des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 

in Höhe von 15 000 Euro, höchstens jedoch in Höhe des Einkom-
mens, im Veranlagungszeitraum der Gründung und in den folgen-
den neun Veranlagungszeiträumen abzuziehen. Voraussetzung 
ist, dass 

1. die Mitglieder der Genossenschaft oder dem Verein Flächen 
zur Nutzung oder für die Bewirtschaftung der Flächen erforder-
liche Gebäude überlassen und 

2.  

a) bei Genossenschaften das Verhältnis der Summe der Werte 
der Geschäftsanteile des einzelnen Mitglieds zu der Summe 
der Werte aller Geschäftsanteile, 

b) bei Vereinen das Verhältnis des Werts des Anteils an dem 
Vereinsvermögen, der im Fall der Auflösung des Vereins an 
das einzelne Mitglied fallen würde, zu dem Wert des Ver-
einsvermögens 

nicht wesentlich von dem Verhältnis abweicht, in dem der Wert der 
von dem einzelnen Mitglied zur Nutzung überlassenen Flächen 
und Gebäude zu dem Wert der insgesamt zur Nutzung überlasse-
nen Flächen und Gebäude steht. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für steuerpflichtige Genossenschaften 
sowie für steuerpflichtige Vereine, die eine gemeinschaftliche Tier-
haltung im Sinne des „§ 13b des Einkommensteuergesetzes 1 be-
treiben. 

§ 30 Entstehung der Körperschaftsteuer 

Die Körperschaftsteuer entsteht 

1. für Steuerabzugsbeträge in dem Zeitpunkt, in dem die steuer-
pflichtigen Einkünfte zufließen, 

2. für Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in 
dem die Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn die 
Steuerpflicht erst im Laufe des Kalenderjahrs begründet wird, 
mit Begründung der Steuerpflicht, 

3. für die veranlagte Steuer mit Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, soweit nicht die Steuer nach Nummer 1 oder 2 schon 
früher entstanden ist. 

§ 31 Steuererklärungspflicht, Veranlagung und Erhebung 
von Körperschaftsteuer 

(1) Auf die Durchführung der Besteuerung einschließlich der An-
rechnung, Entrichtung und Vergütung der Körperschaftsteuer so-
wie die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der ver-
anlagten Körperschaftsteuer bemessen werden (Zuschlagsteu-
ern), sind die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes ent-
sprechend anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. Die sich im Zuge der Festsetzung ergebenden einzelnen 
Körperschaftsteuerbeträge sind jeweils zu Gunsten des Steuer-
pflichtigen auf volle Euro-Beträge zu runden. § 37b des Einkom-
mensteuergesetzes findet entsprechende Anwendung. 

(1a) Die Körperschaftsteuererklärung und die Erklärung zur ge-
sonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sind nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle elektronisch zu übermitteln. Auf Antrag kann die Fi-
nanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektroni-
sche Übermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Erklärungen 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom ge-
setzlichen Vertreter des Steuerpflichtigen eigenhändig zu unter-
schreiben. 

(2) Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr gilt 
§ 37 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes mit der Maßgabe, 
dass die Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer bereits wäh-
rend des Wirtschaftsjahrs zu entrichten sind, das im Veranla-
gungszeitraum endet. 
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